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RS OGH 1981/9/16 6Ob680/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1981

Norm

ABGB §90

ABGB §92

ABGB §97

EheG §81

EheG §87

ZPO §228 C1

Rechtssatz

Die Widmung eines (Wohnungsbenützungs-) Rechtes durch einen Ehegatten für die gemeinsamen Bedürfnisse beider

scha:t unter ihnen in Ansehung dieses Rechtes eine rechtliche Beziehung, die, wie etwa § 97 ABGB entnommen

werden kann, nicht bloß für die nacheheliche Aufteilung von Belang ist, sondern auch ein Feststellungsbegehren

rechtfertigen kann.
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